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2  .3.4 Unfallrekonstruktion

1  Einleitung

Bei der Gutachtenerstellung werden 
zur bildlichen Darstellung mittler-
weile neben zeichnerischen Fahr-
zeugansichten häufig auch Fotos 
von Vergleichsfahrzeugen zur Ver-
anschaulichung von Schadenszu-
ordnungen verwendet. Nicht selten 
sind diese Fotos, die das komplette 
Vergleichsfahrzeug zeigen, aus ei-
ner Entfernung von 5 bis maximal  
10 m aufgenommen worden. An-
hand dieser Vergleichslichtbilder 
wird dann eine „genaue“ Zuordnung 
der einzelnen Fahrzeugschäden vor-
genommen. 

2  Beispiel

Nicht selten kommt es dann zu dem 
Gutachtenergebnis, dass diese Be-
schädigungen an den beteiligten 
Fahrzeugen nicht kompatibel sind, 
da aufgrund der bildlichen Gegen-
überstellung z. B. der Außenspiegel 
des Transporters die Dachkante des 
Kollisionspartners nicht erreichen 
kann, Bild 1. Es wird somit den Be-
teiligten bzw. dem Kläger ein ver-
suchter Versicherungsbetrug unter-
stellt, da es sich nach Ansicht des 
Sachverständigen in diesem Beispiel 
bei der Beschädigung der Dachkante 
um einen nicht reparierten Vorscha-
den handelt, der mit den restlichen 
Schäden abgerechnet werden sollte, 
da eine Zuordnung der Beschädi-
gung nicht möglich ist.

Die Seitenansicht des Vergleichs-
fahrzeuges (Opel Vectra Caravan) in 

Bild 1 wurde aus einer Entfernung 
von 4 m aufgenommen. Es stellt 
sich die Frage, ob diese Abbildung 
die wahren Fahrzeugabmaße ausrei-
chend genau wiedergibt.

Bild 2 zeigt eine Überlagerung 
der bildlichen Darstellung mit der 
zeichnerischen Ansicht. Es fällt auf, 
dass das Fahrzeug in der bildlichen 
Darstellung wesentlich kürzer und 
niedriger ist als die maßstäbliche 
zeichnerische Seitenansicht. 

Lediglich im Bereich um die Ob-
jektivhöhe der Kamera (ca. 0,5 m) 
deckt sich die zeichnerische Ansicht 
mit der bildlichen Ansicht. Der Rest 

des fotografierten Fahrzeuges ist für 
eine bildliche Auswertung der sta-
tischen Höhen somit nicht geeignet, 
da dieser verzerrt dargestellt wird.

Es stellt sich nun die Frage, ob es 
denn überhaupt möglich ist, mit 
einer fotografierten Seitenansicht 
eines Vergleichsfahrzeuges eine 
maßstäbliche Seitenansicht zu er-
zeugen, mit der alle Stellen eines 
Fahrzeuges abgedeckt sind, ohne 
dass man z. B. für den Bereich der 
Dachkante ein anderes Foto verwen-
den muss als von dem Bereich der 
Rammschutzleiste.

Aus diesem Grund wurden weitere 
Fotos erstellt. Diese Fotos wurden 
aus verschiedenen Entfernungen 
zum Objekt aufgenommen, Bild 3.

Bei diesen Aufnahmen stellt man 
fest, dass die Abbildung genauer 
wird, je weiter man sich vom Objekt 
entfernt. Bei den Fotos, die aus ge-

Verzerrte Fotos bei Gegenüberstellung von  
Fahrzeugschäden
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Fotografische darstellungen für Schadenzuordnungen können so verzerrt 
sein, dass aus dem Vergleich von Fotos und Zeichnungen falsche Schluss-
folgerungen gezogen werden. Anhand eines Fallbeispieles und von Ver-
suchen, die im Büro Schimmelpfennig und Becke durchgeführt wurden, 
werden Fehlermöglichkeiten und ihre Vermeidung aufgezeigt.

Bild 1: Bildliche Gegenüberstellung aus einem „normalen“ Gutachten

Bild 2: Überlagerung der bildlichen und zeichnerischen Seitenansicht



16 Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik | Januar 2007

2  .3.4 Unfallrekonstruktion

ringer Entfernung aufgenommen 
wurden, ist die Verzerrung deutlich 
zu erkennen. Wären keine Verzer-
rungen im Foto vorhanden, so dürf-
te man z. B. nur die linken Räder des 
Fahrzeuges sehen. Man sieht aber 
in den oberen beiden Fotos in Bild 3 
auch die rechten Räder oder, wenn 
man durch die Seitenscheiben 
schaut, die rückseitig gelegenen 
B- und C- Säulen. Ebenfalls ist z. B. 
die Heckklappe bei dem unteren 
Foto in Bild 3 deutlich zu erkennen, 
während bei den oberen beiden Fo-
tos die Heckklappe gar nicht sicht-
bar ist.

Bei dem unteren Foto im Bild 3, 
das aus einer Entfernung von 100 
m aufgenommen wurde, sind diese 
einzelnen Details, die eine Verzer-
rung aufzeigen, nur noch vernach-
lässigbar gering.

Überlagert man diese Seitenan-
sicht mit der maßstäblichen zeich-
nerischen Seitenansicht, ist zu er-
kennen, dass es kaum Unterschiede 
zwischen den beiden Ansichten gibt. 
Das fotografierte Fahrzeug ist gleich 
lang und hoch wie die zeichnerische 
Darstellung, Bild 4.

Mit diesem Bild könnte man somit 
eine höhenmäßige Zuordnung im 

Bild 4: Überlagerung der bildlichen und zeichnerischen Seitenansicht

Bild 3: Ansicht aus verschiedenen Entfernungen: Bild oben Entfernung 

10 m, Bild Mitte Entfernung 25 m, Bild unten Entfernung 100 m
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Bereich der Dachkante sowie auch 
im Bereich der Rammschutzleis-
te oder des Außenspiegels nur mit 
einem Lichtbild vornehmen.

Zustande kommt dieses Phäno-
men aus dem Abbildungsfehler. Je 
weiter man sich von dem Objekt 
entfernt, desto geringer wird der Un-
terschied zwischen der wahren Län-
ge und der Abbildung, Bild 5.

Die Länge von B-C wird kleiner 
abgebildet, als sie in Wirklichkeit ist. 
Sehen kann man nur die Strecke von 
B-C’. Beträgt die Länge der Strecke 
B-C in Wirklichkeit 1 m, so lässt sich 
aus Bild 5 eine Strecke von ca. 0,75 
m ablesen (Strecke B-C’). Dies hängt 
mit der Parallaxe – Winkel zwischen 
zwei Geraden, die von einem Punkt 
auf ein Objekt gerichtet sind – zu-
sammen. Je näher man sich am Ob-
jekt befindet, desto größer ist die 
Parallaxe. 

Das ändert sich, wenn sich der 
Betrachter/Fotograf vom Objekt ent-
fernt, Bild 6.

Wenn man sich vom Objekt ent-
fernt, wird auch die erfasste Länge 
größer (Strecke B-C’ = 0,9 m) und 
gibt die wahre Länge besser wieder. 
D. h. je weiter man sich vom Objekt 
entfernt, desto genauer wird die Ab-
bildung. 

Eine Entfernung von 100 m ist 
aus technischer Sicht für eine foto-
grafierte Gesamtfahrzeugansicht 
als ideal anzusehen. Eine größere 
Entfernung lässt sich oft nicht re-
alisieren. Näher heran sollte man 
nicht gehen, wenn man das ge-
samte Fahrzeug unverzerrt darstel-
len möchte.

Mit dieser Erkenntnis lässt sich nun 
auch der Schaden des Vergleichsver-
suches im Bild 1 darstellen. Bei der 
durchgeführten bildlichen Gegenü-
berstellung in Bild 7 kann der Trans-
porter mit dem Außenspiegel die 
Dachkante des beschädigten Opel 
Vectra erreichen.

Als Fazit für die Anwendung von 
bildlichen Ansichten von Ver-
gleichsfahrzeugen ist Folgendes fest-
zuhalten: Wenn ein Bild verwendet 
wird, welches aus einer geringen 
Entfernung erstellt wurde, ist nur der 
Bereich in Objektivnähe zu verwen-
den, sodass der Rest des Fotos ver-
worfen werden muss, da ansonsten 
ein falsches Ergebnis erzeugt wird. 

Möchte man nur anhand eines 
Fotos eine maßstäblich ausreichend 
genaue Ansicht erzeugen, so muss 
dieses Foto aus einer großen Entfer-
nung (möglichst 100 m oder mehr) 
aufgenommen werden.

3  Zusammenfassung

Um mögliche Fehler bei einer Gegen-
überstellung von Fahrzeugbeschädi-
gungen anhand von Fotografien zu 
vermeiden, sollte ein großer Abstand 
(möglichst 100 m) zwischen dem zu 
fotografierenden Objekt (Fahrzeug) 
und der Kamera vorliegen, da es 
ansonsten teilweise zu erheblichen 
Verzerrungen im Bild kommt.
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Bild 5: Beispiel Abbildungsfehler

Bild 6: Beispiel Abbildungsfehler

Bild 7: Korrigierte bildliche Gegenüberstellung


